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§ 110 LBBG 2001 Teilnahme an
Ausbildungs- und Fortbildungs-
 LBBG 2001 - Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2025

Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Kursen) zum Zwecke der eigenen Aus- und Fortbildung begründet nur dann

einen Anspruch auf Leistungen nach diesem Hauptstück, wenn diese Teilnahme auf Grund eines Dienstauftrages und

darüber hinaus außerhalb des Dienst- oder Wohnortes erfolgt. Wird dem Teilnehmer die Verp8egung unentgeltlich

beigestellt, ist § 69 Abs. 3 anzuwenden. Wird dem Teilnehmer eine unentgeltliche Nächtigungsmöglichkeit zur

Verfügung gestellt, entfällt der Anspruch auf Nächtigungsgebühr.

In Kraft seit 01.01.2002 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/69
file:///

	§ 110 LBBG 2001 Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungs-
	LBBG 2001 - Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001


